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druck einer bedeutenden Zeit in Englands Geschichte und verdienen daher,
wenigstens in ihren besten Beispielen geschützt und erhalten zu werden.

Der schweizerische Leser, der dies vernimmt, wird an eine ähnliche
Erscheinung in unserem Lande denken: die in den letzten Jahren vollzogene
Aufwertung des lange verpönten Jugendstiles.

Verhältnis des englischen Heimatschutzes zum Naturschutz

So wie in der Schweiz hat sich auch in England im Laule der Zeit eine
Ausmarkung der Arbeitsgebiete ergeben. Dabei sind auf den Britischen
Inseln die Grenzen etwas anders gezogen. Während bei uns der Heimatschutz
im allgemeinen kein eigenes Grundeigentum kennt - der schweizerische
Naturschutz hingegen ist ein eigentlicher Großgrundbesitzer' -, übernimmt
der englische Heimatschutz auch Naturreservate zu treuen Händen, aber

nur, wenn sie "places of outstanding natural beauty", d.h. von besonderem
Schönheitswert sind und daher auch als Erholungslandschaften gepflegt
und unterhalten werden müssen. Mit Reservaten von rein wissenschaftlichem

Interesse befaßt der National Trust sich nicht. Seinen größten Beitrag
zum Schutze der heimischen Natur und des Landschaftsbildes erblickt der
englische Heimatschutz jedoch darin, daß er seine Ländereien gegen
mißverstandenen und damit schädlichen Fortschritt (harmful development)
schützt. Dieser Bodenbesitz umlaßt weite Moorgebiete, Ackerland und
Wälder, Parke und Seen und gegen 300 Kilometer Meeresküste. Im Sinne
des Vogelschutzes verbietet der Trust auf seinen Gütern auch die Anwendung

schädlicher Chemikalien und sorgt ganz allgemein dafür, daß in der
Betriebsführung auf die Tier- und Pflanzenwelt Rücksicht genommen wird.
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